
 

 

 

EVK WindCover 2017  

- Zusatzversicherung zum Vollwartungsvertrag -  

Kontakt / Ansprechpartner: 
 

Für Anfragen und nähere Informationen stehen Ihnen in unserem Hause gerne zur Verfügung: 

1 Marcel Riedel 
Abteilungsleiter - Erneuerbare Energietechnologien 
Tel: +49 (0) 29 38 / 97 80 - 31   E-Mail: riedel@evk-oberense.de 

 Marius Janning 
Kundenbetreuung - Windenergie 
Tel: +49 (0) 29 38 / 97 80 - 32   E-Mail: janning@evk-oberense.de  

 



 

 
Hinweis: Die oben gemachten Angaben sind nicht abschließend, es handelt sich lediglich um Auszüge aus den 
Versicherungskonzepten. 

 

Warum wir mit Ihnen über dieses Thema reden möchten: 
 

Sie haben einen Vollwartungsvertrag abgeschlossen, um möglichst viele Risiken auf den Anbieter zu übertragen. 
Dann haben Sie bereits die Instandsetzung Ihrer Windenergieanlage infolge von Inneren Betriebsschäden und 
resultierenden Ertragsausfällen im Rahmen der vereinbarten Verfügbarkeitsgarantie abgesichert.  
Wofür haftet der Vollwartungsvertrags-Anbieter jedoch i.d.R. nicht? 

• Reparaturkosten an der Windenergieanlage infolge Höherer Gewalt (z.B. Brand, Blitzschlag, Explosion, 

Sturm, Überschwemmung, Vandalismus, etc.)  

• Reparaturkosten an allen Anlagenteilen, die nicht vom Vollwartungsvertrag erfasst sind (z.B. 
Übergabestation, Verkabelung, etc.) – unabhängig der Ursache!  

• Ertragsausfälle in den oben aufgeführten Fällen  

• Ertragsausfälle durch Sachschäden an Anlagen in fremdem Eigentum (z.B. externe Verkabelung, 

Übergabestation, Umspannwerk) – sogenannte Rückwirkungsschäden 

Zur optimalen Absicherung Ihrer WEA haben wir daher mit unserem EVK WindCover eine Zusatzversicherung zum 
Vollwartungsvertrag (Maschinen- und Maschinen-BU-Versicherung) entwickelt und stetig optimiert. Diese sichert 
weit über dem üblichen Marktstandard die Restrisiken aus dem Vollwartungsvertrag ab. Bitte beachten Sie, dass zur 
vollständigen Absicherung von Rückwirkungsschäden gesonderte Vereinbarungen notwendig sind. 

 

Schadenbeispiele:  EVK-Deckungskonzept/e: 
   

Blitzschlag: 
In Folge eines Blitzschlags muss die Rotorblattstruktur 
repariert werden.  
 
Rückwirkungsschäden: 
Ihre WEA ist an ein Umspannwerk eines benachbarten 
Windparkbetreibers angeschlossen. Durch den Brand 
in der Steuerungseinheit kann das Umspannwerk den 
von Ihrer WEA erzeugten Strom nicht einspeisen. 
Aufgrund langer Liefer- und Reparaturdauer kommt es 
zu erheblichem Ertragsausfall. 
 
Verfügbarkeitsoption: 
Ihre WEA steht aufgrund eines Generatorschadens still. 
Dank des Vollwartungsvertrags übernimmt der 
Anbieter die Reparaturkosten und ersetzt gemäß 
Verfügbarkeitsvereinbarung 97% der Stromerlöse. Auf 
dem möglichen entgangenen Mehrerlös (Differenz zum 
tatsächlichen Ertrag) bleiben Sie sitzen. 

 Highlights: 

• Mitversicherung von Rückwirkungsschäden bis 
100.000€ (optional bis zur maximalen BU-Summe) 

• Klar definierte Abschreibungssätze (an Bauteilen 
mit begrenzter Lebensdauer) mit Maximal-
abschreibungen für Teil- und Totalschäden  

• Externe Verkabelung bis 7,5km mitversichert  

• Vorsorgliche Absicherung des Erreichens von 
Höchsthaftungsgrenzen in der Vollwartung 

• Hauseigene Schadeningenieure 

• Mit mehreren Risikoträgern abgestimmtes 
Deckungskonzept stellt Versicherungsschutz sicher 

• Technische Obliegenheiten (z.B. ZOP, Blitz-
durchgangsmessung etc. – s. D1-D3) entfallen für 
alle Anlagenteile, die in Vollwartung sind. 

• Absicherung der tatsächlichen Erträge in Differenz 
zur Verfügbarkeitsgarantie des Vollwartungs-
vertrages (Verfügbarkeitsoption gesondert zu 
vereinbaren) 

 

Warum Sie mit uns zusammenarbeiten sollten: 
   

• EVK – Echt. Verlässlich. Kreativ. Seit mehr als 25 
Jahren engagiert am Markt.  

• Über 10.000 Betreiber vertrauen uns den 
Versicherungsschutz ihrer EE-Anlagen an. 

 • Nicht nur blanke Theorie: Unser Geschäftsführer ist 
selbst Betreiber von WEA. Wir profitieren von 
eigenen Erfahrungen. 

• Individuelle Risikoanalysen 

 


